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Stand: 15. Dezember 2023 

   ANHANG II 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und 
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 
Name des Produkts: Zuwachs Nachhaltigkeit      Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900ICA8XQYGIKR372 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel getätigt: 
___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 5 %  an 
nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausge- setzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheb- 
lich beeinträchtigt und 
die Unterneh- men, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensfüh- 
rung anwenden 

 

 

 

 

 

 

The EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist 
und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie- 
konform sein oder 
nicht. 

 

X 

X 

X 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?  
Die SÜDWESTBANK – BAWAG AG Niederlassung Deutschland (im folgenden SWB)  
berücksichtigt bei der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit unter anderem ökologische und/ 
oder soziale Merkmale, indem sie überwiegend in Fonds investiert, die ebenfalls 
ökologische und/ oder soziale Merkmale berücksichtigen sowie bei ihren Investitionen die 
Einhaltung von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung bewerten.  
  
SWB verfolgt bei den Investitionen in Einzeltitel im Rahmen der eingesetzten SWB-Fonds  
einen Best-in-Class-Ansatz unter Berücksichtigung von Ausschlüssen von Unternehmen,  
die gegen gewisse Prinzipien verstoßen, um mögliche negative Auswirkungen auf die 
Umwelt und Soziales zu reduzieren.  
  
Bei den in der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit eingesetzten Zielfonds, achtet SWB darauf, 
dass überwiegend Fonds eingesetzt werden, die nach Art. 8 oder Art. 9 der Offenlegungs-  
Verordnung eingestuft sind und die selbst die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von  
Investitionsentscheidungen berücksichtigen.  
  
Es wird eine Mindestquote von 5% des Portfolios in nachhaltige Investitionen im Sinne von 
Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung beachtet und entsprechend investiert.  
 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 

herangezogen? 

Dieses Finanzprodukt Zuwachs Nachhaltigkeit strebt einen Mindestanteil von 5% der 
Anlagen in nachhaltigen Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-
Verordnung an.  
Die verwendeten Nachhaltigkeitsindikatoren sind:  
• Kontroverse Geschäftsfelder  
• Kontroverse Geschäftspraktiken  
• Einhaltung internationaler Normen  
• Einhaltung Nachhaltigkeitskriterien für Staaten  
• direkter Bezug zu Agrarrohstoffen  
• Auswirkungsbezug (nachhaltige Investitionen) 

 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 

spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 

ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, die SWB berücksichtigt die folgenden wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aus Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 

2022/1288 der Kommission zur Ergänzung der SFDR: 
• CO2-Fußabdruck (Nr. 2); 
• THG-Intensität der Beteiligungsunternehmen (Nr. 3); 
• Beteiligung an Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Nr. 4); 
• Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen (Nr. 10) und 
• Beteiligung an kontroversen Waffen (Nr. 14) 
Die vorstehenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden auf Produktebene durch die 
Ausschlussstrategie für die Vermögenswerte des Teilfonds berücksichtigt, die nach 
Anwendung der ESG-Bewertungsmethode die ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen, 
wie im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden?“ näher beschrieben wird. 
 
Weitere Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden in einem 
Anhang zum Jahresbericht der BAWAG Group offengelegt. 
 

Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt, abgesehen von nachfolgend genannten Bedingungen, 

aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- 

und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren und nachteiligen 

Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Die SWB berücksichtigt bei der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit unter anderem ökologische und / 

oder soziale Merkmale, indem sie überwiegend in Fonds investiert, die ebenfalls ökologische und / oder 

soziale Merkmale berücksichtigen sowie bei ihren Investitionen die Einhaltung von Verfahrensweisen 

einer guten Unternehmensführung bewerten.  

Die SWB verfolgt bei den Investitionen in Einzeltitel im Rahmen der eingesetzten SWB-Fonds dabei 

einen Best-in-Class-Ansatz unter Berücksichtigung von Ausschlüssen von Unternehmen, die gegen 

gewisse Prinzipien verstoßen, um mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Soziales zu 

reduzieren, vgl. die oben detaillierte Darstellung zu den definierten Ausschlüssen. 

Die SWB berücksichtigt zudem die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne des Artikel 7 Absatz 1 a) der 

Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die Berücksichtigung 

erfolgt bei Fonds durch die indirekte Berücksichtigung der PAI‘s. 

Je nach Marktlage und wenn dies im Interesse der Anleger ist, findet dabei im Rahmen der 

Anlagebeschränkungen eine permanente Anpassung an die Entwicklung an den internationalen 

Kapitalmärkten statt.  

 

 

 

X 
Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur für 
Investitionsent- 
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 
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Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 

Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 

werden 

Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie bestehen aus den oben detailliert beschriebenen 

Ausschlüssen, der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale in der Bewertungskategorie „ESG-

Score“ und in der Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 

Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

Zusätzlich wird die festgelegten Mindestquoten von 5% der Zuwachs Nachhaltigkeit in nachhaltigen 

Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Die Anlagen erfolgen 

ausschließlich in Investmentfonds. 

Alle erwerbbaren Zielfonds müssen als Art. 8 oder Art. 9 Fonds nach der Offenlegungs-Verordnung 
klassifiziert sein. Darüber hinaus werden zusätzlich die PAI‘s indirekt berücksichtigt, indem geprüft 
wird, ob der jeweilige Zielfonds seinerseits die PAI‘s bei seinen Investitionen berücksichtigt. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie 

in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 Die angewandte ESG-Anlagestrategie sieht keine verbindliche Mindestreduzierung des Umfangs der 
 Anlagen vor. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in 

die investiert wird, bewertet?  

Das Verfahren zur Bewertung der Praktiken guter Unternehmensführung der 
Beteiligungsunternehmen basiert auf der Bewertung von Emittenten bezogen auf die Einhaltung des 
UN Global Compact, die in dem eigenen Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erreichung der mit diesem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet werden?“ näher beschrieben wird. 
Dementsprechend befolgen die bewerteten Beteiligungsunternehmen Praktiken guter 
Unternehmensführung. Darüber hinaus hält die Verwaltungsgesellschaft eine aktive Eigentümerschaft 
für ein sehr effektives Mittel, um die Unternehmensführung, Richtlinien und Verfahren zu verbessern 
und auf eine bessere langfristige Leistung der Beteiligungsunternehmen hinzuwirken. Aktive 
Eigentümerschaft bedeutet, die Position als Anteilseigner zur Einflussnahme auf die Tätigkeiten oder 
das Verhalten der Beteiligungsunternehmen zu nutzen. Mit den Beteiligungsunternehmen kann ein 
konstruktiver Dialog zu Themen wie Strategie, finanzielle und nichtfinanzielle Leistung, Risiko, 
Kapitalstruktur, soziale und ökologische Auswirkungen sowie Corporate Governance, einschließlich 
Themenfeldern wie Offenlegung, Kultur und Vergütung, eingeleitet werden. Ein Dialog kann 
beispielsweise über Emittententreffen oder Mandatsvereinbarungen ausgeübt werden. Bei 
Kapitalbeteiligungen ist auch eine Interaktion mit dem Unternehmen durch Stimmrechtsausübung 
(Proxy Voting) oder die Teilnahme an Hauptversammlungen möglich. 

Eine Stimmrechtsausübung durch die SWB erfolgt nicht.  
Bei der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit werden ausschließlich Fonds und ETF´s eingesetzt.  
Dadurch ist eine direkte Teilnahme sowie die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der 
Hauptversammlungen der jeweiligen Gesellschaften nicht möglich.  
 

 

 

 

 

 

Die Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
umfassen solide 
Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant 
Die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in 
Anlagen, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen (#1 
Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). 
Zuwachs Nachhaltigkeit strebt eine Mindestquote von 5% des Portfolios in nachhaltigen Investitionen 

im Sinne von Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung an. 

Bis zu 25% der Anlagen erfüllen diese Merkmale nicht (#2 Andere Investitionen). Eine ausführlichere 
Darstellung der genauen Aufteilung des Portfolios kann bei der SWB angefragt werden. 

  

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Derzeit werden keine Derivate verwendet, um die von der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen 
 
 
 
 
 
 

Taxonomiekonform 

>5% #1A 
Nachhaltige 
Investitionen Sonstige Umweltziele 

>75% #1 
Ausgerichtet auf 
ökologische oder 

soziale 
Merkmale 

< 95%   #1B 
Andere 

ökologische oder 
soziale 

Merkmale 

Soziales 

Investitionen 

<25%  #2 Andere 
Investitionen 

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen 

eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst 

folgende Unterkategorien: 

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, 
die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  
Aufgrund des Mangels an verlässlichen Daten verpflichtet sich die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit 
nicht dazu, einen Mindestanteil an nachhaltigen Anlagen anzustreben, die mit einem Umweltziel 
gemäß der EUTaxonomie im Einklang stehen. Daher beträgt der aktuelle Anteil ökologisch 
nachhaltiger Anlagen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0% des Nettovermögens. Es kann 
jedoch vorkommen, dass ein Teil der den Anlagen zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten mit der 
EU-Taxonomie im Einklang steht. 

 
Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?1? 
 

 Ja: 

In fossiles Gas In Kernenergie  

Nein 

Die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit strebt keine Taxonomiekonformen Investitionen im Bereich 
fossiles Gas und/oder Kernenergie an. Dennoch kann es vorkommen, dass er im Rahmen der 
Anlagestrategie auch in Emittenten investiert, die jedenfalls auch in diesen Bereichen tätig sind. 
Weitere Informationen zu solchen Investitionen werden, sofern relevant, im Jahresbericht offengelegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214  
der Kommission festgelegt. 

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-

taxonomiekonformenInvestitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 
 

  

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle 

Risikopositionengegenüber Staaten. 

x%
x%

x%
x%

1. Taxonomiekonformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas &
Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

X%
x%

x%

x%

x%

2. Taxonomiekonformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform:
Fossiles Gas

Taxonomiekonform:
Kernenergie

Taxonomiekonform
(ohne fossiles Gas &
Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform

X%

Diese Grafik gibt x% der Gesamtinvestitionen wieder.

Taxonomie-konforme 

Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 

Anteil der: 

Umsatzerlöse, 
die den Anteil der 

Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 

Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 

investiert wird, 
widerspiegeln 

 

Investitions-
ausgaben 

(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 

Investitionen der 
Unternehmen, in die 

investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 

den Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft 
 

Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 

umweltfreundlichen 
betrieblichen 

Aktivitäten 
der Unternehmen, in 

die investiert wird, 

widerspiegeln  
 

 

X 

Mit Blick auf die 

EUTaxonomiekon-
formität umfassen die 

Kriterien für fossiles 
Gas die Begrenzung 

der Emissionen und 

die Umstellung auf 
erneuerbare Energie 

oder CO2-arme 
Kraftstoffe bis Ende 

2035. Die Kriterien für 
Kernenergie 

Beinhalten 
umfassende 

Sicherheits- und 

Abfallentsorgungs-
vorschriften. 

 
Ermöglichende 

Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 

ermöglichend darauf 
hin, dass andere 

Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 

leisten. 
 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine 
CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 
Treibhausgas-

emissionswerte 
aufweisen, die den 

besten Leistungen 
entsprechen.  
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  

Die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit sieht keinen Mindestanteil an Anlagen in  
Übergangswirtschaftstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten vor, da er sich nicht zu einem 
Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Anlagen im Einklang mit der EU-Taxonomie verpflichtet hat. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

Mit dem Finanzprodukt Zuwachs Nachhaltigkeit werden ökologische oder soziale Merkmale beworben 
und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von 5% 
an nachhaltigen Investitionen.  

Es kann jedoch sein, dass ein höherer Anteil nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziff. 17 der 
Offenlegungs-Verordnung enthalten sind, obwohl im Investmentprozess der Strategie Zuwachs 
Nachhaltigkeit nur eine Mindestanteil von 5% angestrebt wird. Die Investitionen erfolgen ausschließlich 
in Investmentfonds. 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen 
 
Eine Trennung bei der Bewertung nachhaltiger Investitionen ist nicht möglich, der Gesamtanteil 

nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umwelt- und Sozialziele der Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit 

beträgt mindestens 5%.  

Es kann jedoch sein, dass ein höherer Anteil nachhaltiger Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziff. 17 der 

Offenlegungs-Verordnung enthalten sind, obwohl dies nicht im Investmentprozess der Strategie 

Zuwachs Nachhaltigkeit angestrebt wird. 

 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit kann in Anlagen investieren, die nicht als auf die 

geförderten Merkmale ausgerichtet gelten (#2 Andere Investitionen). Diese verbleibenden 

Anlagen können alle in der spezifischen Anlagestrategie vorgesehenen Anlageklassen umfassen, 

z.B. Zielfonds, die nicht nach Art. 8 oder Art. 9 der Offenlegungs-Verordnung eingestuft werden 

und die nicht selbst die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 

berücksichtigen. 

Die verbleibenden Anlagen können vom Portfoliomanagement zu Performance-, 

Diversifizierungs-, Liquiditäts- und Absicherungszwecken verwendet werden.  

Für die „#2 Andere Investitionen“ gelten keine Mindestumwelt- oder Sozialschutzmaßnahmen. 

Ausnahmen bilden Zielfonds sowie die direkten Investitionen in SWB Fonds, für die die in diesem 

Anhang beschriebenen Ausschlüsse Anwendung finden.  

 
 
 

 
Dies sind 

nachhaltige 
Investitionen mit 

einem 
Umweltziel, die 

die Kriterien für 
ökologisch 

nachhaltige 

Wirtschaftstätig-
keiten gemäß der 

EUTaxonomie 
nicht 

berücksichtigen. 



 

 

8 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 
 
Die Strategie Zuwachs Nachhaltigkeit hat keinen Referenzwert festgelegt, um festzustellen, ob er 
mit den von ihm beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen im Einklang steht.  
 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden ? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

SÜDWESTBANK Fonds-Vermögensverwaltung 

www

Bei den Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob das 
Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 

 

https://www.suedwestbank.de/private-banking/asset-management/fonds-vermoegensverwaltung.php

